
 

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZU HYGIENE/SCHUTZMASSNAHMEN  
FÜR TEILNEHMER/INNEN 
 
 
1. Seminaranmeldung 
· Die Kammer bietet ab Juli 2020 wieder eingeschränkt Präsenzseminare an. Es können maximal 

50 Teilnehmer zugelassen werden, damit die Schutz- und Hygienevorschriften der Bayerischen 
Staatsregierung eingehalten werden können. 

· Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist bis auf weiteres nicht mehr möglich. Eine Anmeldung 
erfolgt über das Seminarportal auf unserer Website. 

· Es ist keine Barzahlung möglich. 
 
 
2. Vor Seminarbeginn zu beachten 
· Bitte halten Sie beim Betreten des Gebäudes und bei der Anmeldung mind. 1,5 m Abstand zu 

anderen Personen. 
· Bitte überprüfen Sie ihre eigenen Daten wie Name und Mitgliedsnummer auf der 

Teilnehmerliste (bei Infektionen müssen die Kontaktpersonen ermittelt werden können). 
· Im Seminarraum sollte zwischen sich und anderen Teilnehmern mind. einen Sitzplatz frei sein.  
 
 
3. Während des Seminars zu beachten: 
· Die Mund-Nasen-Bedeckung kann am Platz während des Seminars abgenommen werden. 
 
 
4. Nach dem Seminar zu beachten: 
· Bei Seminarende ist das Gebäude unter Einhaltung der Abstandsregeln zu verlassen. 
 
 
5. Allgemein – die wichtigsten generellen Verhaltensregeln: 
· Im Gebäude der Rechtsanwaltskammer München ist das Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen obligatorisch. 
· Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten des Hauses. Wir haben hierfür eigens Spender 

im Seminarbereich aufgestellt. 
· Es ist ein Abstand von mind. 1,5m zu anderen Personen zu halten, v.a. beim Betreten und 

Verlassen des Gebäudes. 
· Selbstverständlich gelten auch bei uns die üblichen Hygienevorkehrungen wie die Einhaltung 

der Husten- und Niesetikette und die Vermeidung von Händeschütteln. 
 
 
6. Sonstiges: 

Mit Blick auf die Sicherheit der übrigen Seminarbesucher und unserer Mitarbeiter ersuchen wir 
Sie, an unseren Präsenzseminaren nicht teilzunehmen, wenn 

 
· Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona-Virus-Infizierten hatten oder 
· Sie spezifische „Corona-Symptome“ aufweisen, insbesondere erhöhte Körpertemperatur (ab 

37,5°C) oder Fieber, ggf. begleitet von Kopfschmerzen, Halsschmerzen oder Atemproblemen. 
 



Nach uns vorliegenden Informationen, besteht im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus 
bei älteren Personen und Personen mit einschlägigen Grunderkrankungen ein höheres Risiko 
eines (sehr) kritischen Krankheitsverlaufs. In Ihrem eigenen Interesse raten wir daher von 
einem (Präsenz-) Seminarbesuch ab, wenn 

 
· Sie über 65 Jahre alt sind, 
· bei Ihnen eine Immunsuppression besteht, 
· Sie an einer Tumorerkrankung leiden oder 
· Sie an einer metabolischen Grunderkrankung leiden, z.B. Diabetes, Personen mit hohem 

Körperfett-Index. 
 

Wir empfehlen allen Betroffenen, Online-Seminare zu buchen. 
 
 
Uns ist bewusst, dass diese Einschränkungen die Seminarteilnahme beeinträchtigen können. 
Angesichts der aktuellen Lage stellen diese Einschränkungen aber den einzigen Weg dar, in naher 
Zukunft wieder Präsenzseminare anbieten zu können. Wir danken für Ihr Verständnis und bitten 
Sie, etwaigen Anweisungen unserer Mitarbeiter Folge zu leisten. 
 
Ihre Rechtsanwaltskammer München 


